
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat, dem Rahmenvertrag über die Zahnärztliche 
Versorgung der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
zwischen dem Städtetag Nordrhein-Westfalen, dem Städte- und Gemeindebund Nordrhein-
Westfalen und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein beizutreten.  

 




